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Beschluss:

1. Auf Grund der geänderten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wird die 

Entschädigung bei Erwerbungen bei denen das Entschädigungsrecht zu 

berücksichtigen ist, wie folgt geändert:

 

1.1 In den Verfahren vor der Enteignungsbehörde wird die angemessene 

Enteignungsentschädigung unter Berücksichtigung der Sieben-Jahres-Frist ermittelt.

1.2. In städtebaulichen Verträgen wird die Entschädigung für Flächenabtretungen 

durch den Planungsbegünstigten für solche Gemeinbedarfe, die keine Lasten nach 

den Grundsätzen der Sozialgerechten Bodennutzung sind, unter Berücksichtigung 

der Sieben-Jahres-Frist ermittelt.

Zur Verfahrensbeschleunigung wie zur Vermeidung von unangemessenen 

Vermögensopfern kann diese Ausgleichsleistung als Mindestentschädigung 

vereinbart werden. Dem betroffenen Eigentümer bleibt es vorbehalten, diese 

Mindestentschädigung in einem Entschädigungsfestsetzungsverfahren vor der 

Enteignungsbehörde überprüfen zu lassen.

1.3 Beim freihändigen Erwerb von Flächen für Gemeinbedarfszwecke wird der 

Kaufpreis nach enteignungssrechtlichen Grundsätzen unter Berücksichtigung der 

Sieben-Jahres-Frist ermittelt.

Zur Vereinfachung der Vertragsverhandlungen kann dem Käufer auch in diesen 

Fällen angeboten werden, den Kaufpreis in einem 

Entschädigungsfestsetzungsverfahren überprüfen zu lassen.

1.4 Bei dem Ankauf von Klein- und Splitterflächen kann unter den Gesichtspunkten 
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der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensökonomie im Einzelfall entschieden werden, 

den Kaufpreis ohne Berücksichtigung der Sieben-Jahres-Frist zu ermitteln.

2. Dieses Vorgehen gilt für alle städtebaulichen Verträge und freihändigen Erwerbe, 

die im Zeitpunkt der Beschlussfassung noch nicht beurkundungsreif ausverhandelt 

sind, spätestens aber ab dem 01.06.2018 verbindlich für alle ausgleichspflichtigen 

Flächenerwerbungen, bei denen die Sieben-Jahres-Frist Anwendung findet.

3. Diese Sitzungsvorlage unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

Die endgültige Beschlussfassung über den Beratungsgegenstand obliegt der 

Vollversammlung des Stadtrates. 


